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Ziffern 1-14 unverändert

15. Verkaufte Auflage

Die verkaufte Auflage ist die Summe der für den
Einzelverkauf gelieferten Exemplare zuzüglich der
abonnierten Exemplare, der Bordexemplare, der
Lesezirkelstücke sowie der als Sonstiger Verkauf
ausgewiesenen Exemplare abzüglich der im Be-
richtszeitraum eingegangenen Remittenden. Diese
Zahl wird von der IVW errechnet und in der Aufla-
genliste unter der Rubrik "Verkauf" angegeben.

Die geänderten Richtlinien treten zum 1. Januar 2003
in Kraft treten; das heißt, dass eine erstmalige Auswei-
sung nach den neuen Richtlinien in der Auflagenliste
des 1. Quartals 2003 erfolgt. Nach wie vor gilt dieses
Regelwerk mit den Durchführungsbestimmungen glei-
chermaßen für die Auflagenanteile im Inland und Aus-
land.

Anpassung aufgrund der neuen Ausweisungsform

16. Abonnierte Exemplare

Zu den abonnierten Exemplaren zählen nur solche,
die der Verlag oder ein Wiederverkäufer (WBZ,
Buchhändler) zum regulären Abonnementpreis
verkauft und an feste Einzelbezieher liefert.

Den abonnierten Exemplaren werden auch zuge-
rechnet:
- Personalstücke (Ziffer 17);
- Mitgliederstücke (Ziffer 18);
- an den Buchhandel für dessen Abonnenten oh-

ne Remissionsrecht verkaufte Exemplare;
- an den werbenden Zeitschriftenhandel (WBZ)

verkaufte Exemplare;
- Mehrfachlieferungen von Zeitschriften gegen

Berechnung, sofern ein Mengennachlass von
nicht mehr als 25 % auf den regulären Abon-
nementpreis gewährt wird. Diese Exemplare
sind zusätzlich gesondert zu melden und aus-
zuweisen;

- mit Werbeaufklebern versehene Zeitungsex-

Mit In-Kraft-Treten der Richtlinien und diesen Durch-
führungsbestimmungen sind an Abonnements, die
nicht vom Verlag verwaltet und /oder gehalten werden
(z.B. WBZ, Abonnementdienstleister etc.) die gleichen
Prüfkriterien zu stellen, wie an von einem Verlag direkt
und selbst gehaltene Abonnements.

Wiederverkäufer im Sinne dieser Richtlinienziffer sind
in erster Linie WBZ- und Buchhändler, die die von ih-
nen bezogenen Mengen nach ihrem Verwendungs-
zweck aufzugliedern haben. Dies bedeutet, dass
- ausschließlich Exemplare, die zum regulären

Abonnementpreis an feste, zahlende Einzelbezie-
her geliefert und berechnet werden, den Abonne-
ments zugerechnet werden können.

- darüber hinausgehende Exemplare je nach Preis-
gestaltung bzw. Verwendungszweck den Rubriken
Sonstiger Verkauf, Freistücken oder den Rest-/ Ar-
chivexemplaren zuzurechnen sind.
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emplare, die über die werbenden Firmen an
Letzt-empfänger kostenlos abgegeben werden,
sofern diese Exemplare zu regulären Abonne-
mentpreisen in Rechnung gestellt werden.

Nicht unter abonnierte Exemplare fallen die unbe-
zahlten Vorauslieferungen an neu geworbene Be-
zieher; sie sind als Freistücke zu melden.

Entgeltlich angebotene Probe-Abonnements wer-
den den abonnierten Exemplaren zugerechnet,
sofern sie mit einer Negativoption versehen sind.

Unter einem Einzelbezieher ist grundsätzlich der
Empfänger eines Exemplars zu verstehen. Bei Liefe-
rungen von mehr als einem Exemplar ist auf Anforde-
rung im Rahmen der Prüfung der einzelne Bezieher/die
weitere Verbreitung nachzuweisen. Kann der Nach-
weis nicht erbracht werden, kommt eine Zuordnung zu
den Abonnements nicht in Betracht.

Die Anerkennung von Mehrfachlieferungen setzt iden-
tischen Empfänger und Zahler der jeweiligen Menge
voraus. Die Mengennachlässe sind einheitlich zu
handhaben und müssen in allgemein zugänglichen
Bezugsbedingungen, z.B. im Impressum oder in einer
Bezugspreisliste mit einer entsprechenden Mengen-
preisstaffel, angegeben werden.

Ziffer 17 unverändert

18. Mitgliederstücke

Stücke einer Zeitschrift, deren Lieferung laut Im-
pressum im Rahmen eines Mitgliedsbeitrages oder
eines gesonderten Mitgliederbezugspreises mit
einem maximalen Nachlass von 25 % auf den
regulären Abonnementpreis an Einzelbezieher
erfolgt, gelten als Mitgliederstücke. Die Zahl der
Mitgliederstücke wird den abonnierten Exemplaren
hinzugerechnet. Sie ist jedoch gesondert zu mel-
den und wird in der IVW-Liste unter "davon Mitglie-
derstücke" ausgewiesen.

Die Ergänzung entspricht den bisherigen Auslegungs-
bestimmungen und wurde zur Klarstellung in die Richt-
linienziffer eingearbeitet.

Ziffern 19-20 unverändert

21. EV-Lieferungen

EV-Lieferungen sind regelmäßige Lieferungen
preisgebundener Exemplare mit Remissions-
recht an Wiederverkäufer (Presse-Großhändler,
Einzelhändler, Bahnhofsbuchhändler, Impor-
teure und Exporteure) gegen Rechnung zu
handelsüblichen Konditionen im In- und Aus-
land.

Hinzugerechnet werden Verkäufe von einzelnen
Exemplaren an den Endverbraucher zum Ein-
zelverkaufspreis.

Die Bedingungen und Prüfkriterien des direkt beliefer-
ten Einzelhandels werden denen des vom Großhandel
belieferten Einzelhandels gleichgesetzt. Dies sind vor
allem:
- Nachweis und Prüfbarkeit der regelmäßigen Belie-

ferung;
- Überprüfung des Einhaltens der Preisbindung;
- Angemessener Abgabepreis an den Einzelhandel;
- Kontrolle des Zahlungseingangs im Verlag;
- Kontrolle der Remissionsabwicklung ("praktizierte"

Remission) des Einzelhandels.

Bei Verkäufen ab Verlag zum Copypreis ist - auf An-
forderung im Rahmen der Prüfung - bei außergewöhn-
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lichen Bezugsmengen der weitere Verwendungszweck
nachzuweisen. Kann der Nachweis nicht erbracht wer-
den, kommt eine Zuordnung zum Einzelverkauf nicht in
Betracht.

Fachhändler: Sofern ein Fachhändler den gleichen
Bedingungen unterliegt wie der klassische Pressehan-
del (Endpreisbindung, handelsübliche Rabattspanne,
Remissionsrecht, praktizierte Remission), können die
über den Fachhandel abgesetzten Exemplare den Ein-
zelverkäufen zugerechnet werden. In den Fällen, in
denen eines dieser Kriterien nicht erfüllt wird, sind
künftig die über den Fachhandel abgesetzten Exem-
plarmengen dem Sonstigen Verkauf zuzuordnen.

22. EV-Verkauf

In der IVW-Auflagenliste wird unter „EV-Verkauf“
die Stückzahl ausgewiesen, die sich nach Abzug
der Remittenden von den EV-Lieferungen ergibt.

23. Sonstiger Verkauf

Alle verkauften Exemplare, die weder den abon-
nierten Stücken noch den Einzelverkäufen zuzu-
rechnen sind, werden dem Sonstigen Verkauf zu-
gerechnet und in einer gesonderten Spalte ausge-
wiesen.

An Unternehmen des öffentlichen Personenver-
kehrs zur unentgeltlichen Weitergabe an deren
Kunden verkaufte Exemplare werden gesondert
erfasst, dem Sonstigen Verkauf zugerechnet und
dort unter der Bezeichnung "Bordexemplare" ent-
sprechend gekennzeichnet ausgewiesen.

redaktionelle Aktualisierung

neuer Punkt jetzt 25

23 a.
24. Lesezirkel-Exemplare

An Lesezirkel zum Zwecke der Vermietung zu
Lesezirkel-Konditionen verkaufte Exemplare
werden gesondert erfasst und ausgewiesen.
Quartalsaufstellungen mit den Namen der Lesezir-
kelfirmen, Objekten, Heftnummern, Liefermengen
und Vertragsdaten sind Voraussetzung zur Aner-
kennung dieser Exemplare als Lesezirkelstücke.

Für einen Ausweis als LZ-Exemplare sind folgende
Kriterien zu erfüllen:

- Nachweis und Überprüfbarkeit der Belieferung des
Lesezirkelunternehmens und der Auslieferung an
den Lesemappen-Mieter;

- Kontrolle des Zahlungseingangs beim Verlag sowie
bei dem LZ-Unternehmen;

- Titel ist Bestandteil der gemieteten Lesezirkel-
Mappe.

Darüber hinaus an den Lesezirkel verkaufte bzw. ge-
lieferte Exemplare sind, je nach Preisgestaltung, den
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Freistücken oder dem Sonstigen Verkauf  zuzuordnen.

Zur Anerkennung der verkauften LZ-Exemplare, zum
Zwecke der Vermietung, muss mindestens ein Stück-
preis der kleinsten Währungseinheit (ein Euro-Cent)
erzielt werden. Bei Verkäufen zu Pauschalpreisen mit
der Folge eines niedrigeren Stückpreises handelt es
sich um Scheinentgelte mit der Konsequenz, dass die-
se Auflagenanteile der Rubrik der Freistücke zuzuord-
nen sind.

25. Bordexemplare

An Unternehmen des öffentlichen Personen-
verkehrs verkaufte Exemplare, die der unent-
geltlichen Weitergabe an deren Kunden an Bord
bzw. in deren Wartebereichen dienen, werden
gesondert erfasst und als Bordexemplare aus-
gewiesen. Voraussetzung zur Anerkennung
dieser Exemplare als Bordexemplare sind Quar-
talsaufstellungen mit den Namen der Verkehrs-
unternehmen, Objekten, Heftnummern, Liefer-
mengen, Vertragsdaten sowie Nachweise über
die zweckgebundene Verwendung der geliefer-
ten Exemplare.

Künftig werden die Bordexemplare nicht mehr als Be-
standteil des Sonstigen Verkaufs, sondern in einer ei-
genen Auflagenrubrik gemeldet und ausgewiesen.

Für die Zeitschriften muss mindestens ein Stückpreis
der kleinsten Währungseinheit (ein Euro-Cent) erzielt
werden. Bei Verkäufen zu Pauschalpreisen mit der
Folge eines niedrigeren Stückpreises handelt es sich
um Scheinentgelte mit der Konsequenz, dass diese
Auflagenanteile der Rubrik der Freistücke zuzuordnen
sind.

Für die Zeitungen müssen mindestens 10% des regu-
lären Preises pro Exemplar erzielt werden.

Der Verlag hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ver-
kehrsgesellschaften jederzeit die zweckgebundene
Verwendung der Exemplare nachweisen können. Dies
sind insbesondere die Lieferungen an Bord der Ver-
kehrsmittel bzw. in geschlossene Wartebereiche (z.B.
Flughafengates, Lounges etc.).

Die bisherigen Ziffern 24 bis 27 erhalten die Ziffern
26 bis 29 und bleiben unverändert.

28.
30. Zurückgenommene oder gutgeschriebene
      Remittenden

Aus früheren Berichtszeiträumen stammende, im
laufenden Berichtszeitraum verbreitete Stücke
dürfen in die Auflagenzahlen des laufenden Be-
richtszeitraums nicht eingerechnet werden. Sie
können jedoch außerhalb dieser Zahlen mitgemel-
det und ausgewiesen werden. Zu melden ist nicht
die tatsächliche Zahl, sondern die Durchschnitts-
zahl pro Nummer/Vierteljahr.

redaktionelle Aktualisierung
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Der Remission des laufenden Quartals entnomme-
ne, kostenlos oder entgeltlich weiterverbreitete
Stücke können ebenfalls in einer zusätzlichen Mel-
dung erfaßt und ausgewiesen werden.

Die im Meldequartal eingegangene Remission ist
unabhängig von der Wiederverwendung in der
Hauptmeldung in voller Höhe zu erfassen.

Die bisherigen Ziffern 29 bis 34 erhalten die Ziffern
31 bis 36 und bleiben unverändert.

35.
37. Vollständigkeit der Unterlagen

Damit jeder Prüfer seine Aufgaben erfüllen kann,
müssen alle für die Erstellung der Auflagenmel-
dung verwendeten und zum Nachweis der Richtig-
keit erforderlichen Unterlagen am Ort der Prüfung
und zu dem festgesetzten Prüfungstermin vollstän-
dig vorliegen. Insbesondere müssen zur Aufla-
genprüfung lückenlose Originalunterlagen und
Quelldaten zur Einsichtnahme bereitgestellt
werden. Sie müssen so geführt sein, dass der
Prüfer die erforderlichen Feststellungen treffen
kann.

Präzisierung und Ergänzung

36.
38. Prüfungsort und
      Prüfungsumfang

Die von der IVW beauftragten Prüfer sind berech-
tigt, alle erforderlichen Unterlagen einzusehen und
die notwendigen Auskünfte einzuholen, soweit dies
für die Beurteilung der gemeldeten Auflagenzahlen
von Bedeutung ist. Die Prüfung erfolgt in den Ge-
schäftsräumen des Verlages. Zu den Geschäfts-
räumen des Verlages zählen auch Zweigstellen,
Niederlassungen, verlagseigene Druckereien und
Vertriebsagenturen.

Die Prüfung kann auch ausgedehnt werden auf
Fremddruckereien, Transportunternehmen, Ver-
triebs- und sonstige Dienstleister, Wiederver-
käufer und LZ-Unternehmen. In diesen Fällen ist
seitens des Verlages dafür Sorge zu tragen, dass
die dort vorzulegenden Unterlagen qualitativ jenen
gleichstehen, die bei der Prüfung einer Auflagen-
meldung in einem Verlag vorzulegen sind.

Präzisierung und Ergänzung, um die Lückenlosigkeit
der IVW-Prüfungen zu gewährleisten. Mit In-Kraft-
Treten der Durchführungsbestimmungen werden ver-
stärkt auch die Dienstleister der Verlage zur Verifizie-
rung der Auflagenmeldungen in die turnusgemäßen
Auflagenprüfungen mit einbezogen.
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Die bisherigen Ziffern 37 bis 45 erhalten die Ziffern
39 bis 47 und bleiben unverändert.

46.
48. Verkaufte Auflage

Die abonnierten Exemplare, die für den Einzelver-
kauf gelieferten Exemplare, Lesezirkelstücke und
Bordexemplare, und der Sonstige Verkauf sind in
Vertrieb und Buchhaltung durch geeignete Unterla-
gen nachzuweisen. Aus diesen Unterlagen muss
insbesondere hervorgehen, dass die Lieferung die-
ser Exemplare gegen Entgelt, d. h. gegen Rech-
nung oder im Rahmen bestehender Abonnements-
verträge erfolgt ist. Als geeignete Unterlagen gelten
u. a. Aufstellungen über Personalfreistücke, Post-
gebührenabrechnungen, Posteinlieferungslisten,
Selbstbeanschriftungsunterlagen, Aufstellungen
über den Streifbandversand, Portonachweise, Ab-
rechnungen mit den Zustellern, Abholerkartei bzw.
eine namentliche Aufstellung über die Abholer,
Ausgangsrechnungen an Einzelbezieher, Aus-
gangsrechnungen an Grossisten und Buchhändler
für deren Abonnenten sowie weitere Ausgangs-
rechnungen jeder Art, ISPC-/EDI-Press-Daten und
Auflistung der Verlagszahler. Bei Fakturierung über
EDV sind geeignete Unterlagen: die Rechnungs-
ausgangslisten mit Summen der Stückzahlen und
Preisgruppen sowie der Rechnungsbeträge nach
Zeiträumen, die Abrechnungen mit den Zustellern
über den Wochenendverkauf, die Einzahlungen für
den Schalterverkauf in den Geschäftsstellen, die
Einnahmen für die über Verkaufsautomaten abge-
setzten Stücke.

Ergänzung und Präzisierung

Ergänzung und Präzisierung

Ziffer 49 (alt 47) bleibt unverändert.

48.
50. Erlösabstimmung

Der Nachweis der Verkaufserlöse in der Finanz-
buchhaltung muss so erfolgen, dass sich durch
Umrechnung (Erlösabstimmung) die verkaufte
Auflage des Berichtszeitraumes ermitteln lässt. Die
Erlösabstimmung sollte nach den in den Punkten
52-55 aufgeführten Grundsätzen erfolgen; der
Prüfer muss jedoch den verlagsindividuellen Gege-
benheiten Rechnung tragen.

Ergänzung und Präzisierung

redaktionelle Aktualisierung
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Ziffern 51 bis 63 (alt 49-61) unverändert.


